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Zitat von Maylin85

Was eigentlich schade ist.

Halte ich für nicht so einfach. Es gilt das Prinzip des amtsangemessenen Einsatzes, es kommen
also nur Aufgaben in Frage, für die sonst auch Lehrkräfte eingesetzt werden. Und da sind die
Dinge, die außerhalb des Unterrichtseinsatzes passieren halt oft auch wichtig und Grundlage für
die Arbeit in den Schulen., da muss die Qualität stimmen, damit am Ende in den Schulen nicht
mehr Arbeit verursacht wird. Das Bild, das der TE hier abgibt, ist sicher fragmentarisch, aber
nach dem, was ich im Augenblick sehen kann, möchte ich weder, dass der TE für mich
Abiturprüfungen entwirft, noch Klassenfahrten plant, die ich dann durchführen muss.
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